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1 ALLGEMEINES 

Für das bestehende Heizkraftwerk der Papierfabrik Koehler Oberkirch GmbH liegt seit 
10.08.1985 der rechtskräftige Bebauungsplan „Kohlekraftwerk Koehler“ vor. Um die Um-
stellung auf einen nachhaltigen CO2-neutralen Rohstoff mit darauf ausgelegter Technik zu 
ermöglichen, wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Heizkraftwerk Koehler“ aufge-
stellt, der den bestehenden Bebauungsplan in großen Teilen überlagert. 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die Umstellung des Heizkraftwerkes auf 
einen CO2-neutralen Rohstoff sowie die damit verbundenen Neubauten und Anlagen er-
möglich und gleichzeitig die in den letzten Jahren erteilten Befreiungen für An- und Um-
bauten legitimiert und auch bauplanungsrechtlich gesichert werden. Die entsprechenden 
Gebietsteile werden als Industriegebiet (GI) und Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Unter 
Berücksichtigung des Hochwasserschutzes und des Zulieferverkehres des Heizkraftwer-
kes wird die Straße „An der Rench“ ausgebaut. Um eine verträgliche Einbindung der ge-
planten Baukörper in das Siedlungsgefüge und Landschaftsbild zu gewährleisten, werden 
Höhenstaffelungen und grünordnerische Maßnahmen festgesetzt. 

Die Planung verfolgt die folgenden wesentlichen Ziele: 

▪ Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 

▪ Sicherung der geplanten Umstellung des Heizkraftwerkes auf einen nachhaltigen und 
nachwachsenden Rohstoff sowie der damit verbundenen Technik 

▪ Schaffung baulicher Erweiterungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

▪ Sicherung der Erschließung 

▪ Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Heizkraftwerk 
Koehler“ sind am 03.02.2023 mit ortsüblicher Bekanntmachung in Kraft getreten. Im Zuge 
der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange durchgeführt (§§ 2 Abs. 4, 3, 4 
BauGB). 

Nach § 10a Abs. 1 BauGB ist dem in Kraft getretenen Bebauungsplan eine zusammen-
fassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berück-
sichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den ge-
prüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.  

2 VERFAHREN 

17.05.2021 Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan und die dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften 
„Heizkraftwerk Koehler“ als qualifizierten Bebauungsplan. 

26.07.2021 Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf des Bebauungsplanes 
und der dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften und beschließt 
die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) und 
§ 4 (1) BauGB. 

09.08.2021 – 
06.09.2021 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
wird durchgeführt. 

Schreiben vom 
05.08.2021 mit Frist 
bis 06.09.2021 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB. 
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26.09.2022 Der Gemeinderat beschließt die Umstellung des Bebauungspla-
nes „Heizkraftwerk Koehler“ von einem Angebotsbebauungsplan 
in einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 12 BauGB. 

26.09.2022 Der Gemeinderat behandelt die in der frühzeitigen Beteiligung 
eingegangenen Stellungnahmen, billigt den Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes und der dazugehörigen örtli-
chen Bauvorschriften und beschließt die Durchführung der Of-
fenlage gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB (Offenlagebeschluss). 

17.10.2022 bis 
17.11.2022 

Die Offenlage zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) 
BauGB wird durchgeführt. 

Schreiben vom 
13.10.2022 mit Frist 
bis 17.11.2022 

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (2) BauGB wird durchgeführt. 

19.12.2022 Der Gemeinderat behandelt die in der Offenlage eingegangenen 
Stellungnahmen und beschließt den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan und die dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften 
„Heizkraftwerk Koehler“ gem. § 10 (1) BauGB als eigenständige 
Satzungen (Satzungsbeschluss).  

3 UMWELTBELANGE 

Belange der Umwelt und Art und Weise der Berücksichtigung 

Mensch 

Bestand 

Der Geltungsbereich ist von öffentlichen Verkehrswegen begrenzt. Nördlich des Geltungs-
bereiches liegt jenseits der angrenzenden Bahntrasse die Papierfabrik. Im Osten liegen 
hinter der Straße Strandbadweg das Wohngebiet Koehlersiedlung und das öffentliche 
Schwimmbad. Im Süden fließt jenseits des Fußweges die Rench; dahinter liegen landwirt-
schaftlich genutzte Flächen. Westlich des Geltungsbereiches befinden sich eine Tennis-
anlage und ihre Zuwegung. 

Auswirkungen 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens und im BImSchG-Verfahren wurden Lärmgutach-
ten erstellt, die zeigen hat, dass die maßgeblichen Richtwerte der TA Lärm in den angren-
zenden schutzwürdigen Bereichen in den Nachtstunden bei Durchführung von Schall-
schutzmaßnahmen eingehalten werden.  

Die Immissionssituation hinsichtlich des Verkehrslärmes kommt durch den induzierten 
Verkehr zu keinem Konflikt mit den Grenzwerten der 16. BImSchV. 

Berücksichtigung 

Zur Minimierung der Lärmemissionen durch die Anlage werden die wesentlichen Lärm-
quellen eingehaust. Dies betrifft vor allem die Fördereinrichtungen und die Materialan-
nahme. Die Baukörper selbst werden massiv ausgeführt. Somit ergibt sich eine abschir-
mende Wirkung schon durch die Baukörper selbst vor allem in Richtung Immissionspunkt 
Leopoldstadt. Die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern unterstützt diese abschir-
mende Wirkung. Damit ist gewährleistet, dass die zulässigen Lärmrichtwerte grundsätz-
lich auch durch die neuen Anlagen eingehalten werden können. 

 

 



Stadt Oberkirch – Gemarkung Oberkirch Stand: 19.12.2022 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften (Stand: Satzung) 
„Heizkraftwerk Koehler“ 

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG NACH § 10a ABS. 1 BAUGB  Seite 3 von 8 

 

3 

Arten und Biotope, Schutzgebiete 

Bestand 

Das Plangebiet weist bis auf die Ufersäume am Gewerbekanal, welche erhalten bleiben, 
keine hochwertigen Vegetationsstrukturen auf. Es handelt sich v. a. um mesotrophe Glatt-
haferwiesen, gepflanzte Baumbestände (Eingrünung der bestehenden Kraftwerksanlage, 
Bepflanzung der Parkplätze) und gepflanzte Baum- und Strauchhecken der Eingrünung.  

Hochwertiger sind die alten Ufersäume am Gewerbekanal mit naturnahem Baumbestand 
und die Teichbinsen-Bestände im Versickerungsgraben im Westen des Plangebietes. 

Auf etwa 50 % der Plangebietsfläche sind Biotope von sehr geringer Bedeutung (v. a. Ge-
bäude, Straßen- und Gleisflächen und Bankette) anzutreffen. 

Im Rahmen der faunistischen Erhebungen wurden die Tiergruppen Brutvögel, Reptilien 
und Libellen und deren Schutzstatus untersucht. Als Ergebnis der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung wurde festgestellt, dass die Kriterien für die Verbotstatbestände 
(Schädigungsverbot und Störungsverbot) nicht erfüllt sind. Wesentlich dafür ist, dass alle 
von dem geplanten Vorhaben beeinträchtigten Tierarten mit ihren Populationen sich in 
ihrem Erhaltungszustand nicht verschlechtern bzw. eine ausreichende Lebensraumfläche 
für den Fortbestand der Populationen erkennbar erhalten bleibt.  

Auswirkungen 

Die geplante Überbauung mit begleitender zusätzlicher Flächenversiegelung von 
ca. 0,5 ha führt bedingt durch bestehende hohe Versieglung zu einem geringen Verlust 
von Biotopen. Mit der Realisierung des geplanten Vorhabens ist der Verlust der Biotope 
innerhalb des Plangebietes verbunden. Im Wesentlichen (ca. 0,43 ha) sind Biotopstruktu-
ren von geringer bis mittlerer Bedeutung (Glatthafer-Fettwiesen, angepflanzte standortge-
rechte Gehölze, Lagerflächen, mit Bäumen überstandene Parkplatzflächen) im Baufeld 
wie auch im Bereich der Umverlegung der Versicherungsgräben und durch die äußere 
Eingrünung betroffen.  

Berücksichtigung 

Eine Minderung wird durch die geplanten grünordnerischen Vermeidungs-, Minderungs- 
und Gestaltungsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes erzielt. Des Weiteren bestehen 
und verbleiben im Umfeld des geplanten Vorhabens hinreichend geeignete Habitatstruk-
turen, die den betroffenen Tierarten respektive deren Lokalpopulationen die weitere Exis-
tenz im angestammten Raum dauerhaft ermöglichen. Die Maßnahmen sind im Einzelnen: 

Der Verlust der bestehenden Eingrünung wird im Plangebiet durch Neupflanzungen von 
36 Bäumen kompensiert. 

Kleinflächig kommt es zu einem Verlust von Teichbinsenröhricht-Flächen im Bereich der 
Versickerungsgräben, welche aber an anderer Stelle im Planbereich im Rahmen einer 
CEF-Maßnahme wiederhergestellt werden. Die Versickerungsgräben werden zum Teil er-
halten und zum Teil im Rahmen einer CEF-Maßnahme umverlegt und in ähnlicher Grö-
ßenordnung wiederhergestellt. Zu den Biotoptypen mittlerer Wertigkeit gehört auch der 
Streuobstbestand (45.40b, Fläche ca. 0,2 ha), welcher durch die Planung verloren geht.  

Höherwertige Biotopstrukturen, wie die Erlen am Gewerbekanal, die Bäume im Zufahrts-
bereich wie auch die Trockenmauer und die angrenzende Glatthaferwiese mit den Mau-
ereidechsenvorkommen werden durch Bestandserhaltsfestsetzungen gesichert. 

Ausgleichsbedarf besteht für die Umwandlung der Fettweise und Parkwaldbereiche durch 
Überbauung und Nutzungsänderung. Es verbleibt ein Defizit von 119.794 Ökopunkten, 
welche durch Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden 
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müssen. Hierfür wird der Rückbau der Wehranlage Ramsbach an der Rench als Aus-
gleichsmaßnahme herangezogen. 

Boden 

Bestand 

Ein Großteil des Plangebietes wird derzeit industriell/gewerblich genutzt. Das Betriebsge-
lände wird von großflächigen, versiegelten Betriebs- und Verkehrsflächen sowie von 
mehrgeschossigen Kraftwerksgebäuden geprägt. 

Auswirkungen 

Bei einer Bebauung bzw. Versiegelung durch die geplanten Nutzungen gehen ca. 0,5 ha 
nicht versiegelter Bodenfläche verloren. Die Gesamtversiegelung nach Realisierung der 
geplanten Nutzungen und der Infrastruktur im Plangebiet wird bei ca. 75 % liegen. Die 
zusätzliche Versiegelung von 0,5 ha stellt eine dauerhafte Beeinträchtigung dar. Durch 
die geplanten Nutzungen sind im Wesentlichen Böden betroffen, die nur eine geringe bis 
mittlere Wertigkeit und Empfindlichkeit aufweisen. 

Berücksichtigung 

Der Bodenverlust wird durch externe Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Rückbaus der 
Wehranlage Ramsbach an der Rench kompensiert. 

Wasser 

Bestand 

Das Plangebiet liegt nicht in einer Wasserschutzzone. Als Vorfluter werden die Rench und 
der Gewerbekanal genutzt bzw. zur Entnahme von Frischwasser dienen Brauchwasser-
brunnen. 

Auswirkungen  

Da im Plangebiet – bedingt durch die Versieglung im nahen Umfeld und Kanalisierung der 
Oberflächengewässer sowie insbesondere durch Grundwasserentnahmen über örtliche 
Brunnen der Papierfabrik Koehler Oberkirch GmbH und Grundwasseranreicherung durch 
Versickerung – keine ungestörten Grundwasserverhältnisse vorliegen, kann nicht von ei-
nem „natürlichen“ Grundwasserregime ausgegangen werden. 

Geringe Beeinträchtigungen des Schutzgutes sind durch Versiegelungen und der damit 
verbundenen Verringerung der Grundwasserneubildungsrate zu erwarten.  

Berücksichtigung 

Im vorliegenden Fall kann durch das höffige Grundwasser in Nähe der Renchaue und der 
geringen Zusatzversiegelung von 0,5 ha und durch die teilweise Versickerung der Regen-
wässer in den geplanten Versickerungsmulden nicht von einer erheblichen Beeinträchti-
gung der Grundwasserspende und einer damit bedeutenden einhergehenden Verringe-
rung der Grundwasserneubildungsrate durch Versiegelung ausgegangen werden. 

Klima und Luft 

Bestand 

Der Planungsbereich kann als strukturarmes Offenlandklimatop definiert werden. Im Gel-
tungsbereich selbst findet keine nennenswerte Kaltluftbildung statt, allerdings stellt das 
gesamte Renchtal eine Kaltluftleitbahn dar. 

Auswirkungen 

Die Immissionsprognose – welche im Rahmen des BImSchG-Verfahrens erstellt wurde, 
kommt zu dem Ergebnis – dass hinsichtlich der zu beurteilenden Schadstoffe davon 
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ausgegangen werden, dass der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, insbeson-
dere der Schutz der menschlichen Gesundheit, der Schutz vor erheblichen Belästigungen 
oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag und Gerüche sowie der Schutz vor 
negativen Auswirkungen und Beeinträchtigungen der umliegenden FFH-Gebiete durch 
die Einträge an Stickstoff und säurebildenden Luftschadstoffen durch das Vorhaben ge-
mäß TA Luft 2021 bzw. den herangezogenen Beurteilungskriterien sichergestellt ist. 

Nachteilige Auswirkungen auf die Frischluftzufuhr zur Ortslage Oberkirch sind nicht zu 
besorgen. Durch die Anlage und den Betrieb der geplanten Nutzungen ist erfahrungsge-
mäß von einer nicht erheblichen Beeinträchtigung des Klimas auszugehen und der Kon-
flikt wird als gering eingestuft. 

Berücksichtigung 

Durch die vorgeschlagenen Pflanzmaßnahmen werden die negativen Auswirkungen der 
Bebauung auf die klimatische Situation weitgehend gemindert. Aufgrund der bestehenden 
Vorbelastung durch Luftschadstoffe und der geringen Schadstoffemissionen wird die Zu-
satzbelastung der Lufthygiene als geringer Konflikt eingestuft. 

Landschaftsbild und Erholung 

Bestand 

Die vorhandenen Biotoptypen, die Oberflächenform und die Nutzungsstruktur bieten nur 
eine beschränkte Vielfalt und eine geringe Natürlichkeit des Landschaftsbildes. Das Erle-
ben des Landschaftsbildes wird durch Vorbelastungen der bestehenden Industriebau-
werke geprägt. 

Hinsichtlich der landschaftsgebundenen Erholung misst die Stadt Oberkirch den Fußwe-
gen am Renchdamm mit seinem landschaftsgestalterisch wertvollen Baumbestand und 
den Ausblicken auf die Rench sowie das Renchtal einen hohen Stellenwert in Bezug auf 
die Naherholung bei. Der Fußweg auf dem Renchdamm besitzt darüber hinaus eine Ver-
bindungsfunktion südlich der Innenstadt und ist durch Fußgängerinnen und Fußgänger 
verhältnismäßig stark frequentiert. 

Auswirkungen 

Für den Bereich Erholungsnutzung ist keine Veränderung durch die geplanten Nutzungen 
zu erwarten. Eine Vorbelastung des Landschaftsbildes durch die bestehende Bebauung 
ist aufgrund der bestehenden Industriebebauung, insbesondere durch das Kraftwerk mit 
ca. 40 m Bauhöhe im Zentrum des Plangebietes, gegeben. In der direkten Umgebung des 
zentralen Bereichs mit zulässigen Gebäudehöhen von 40 m befindet sich keine Wohnbe-
bauung. Nur im Bereich des eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) am Strandbadweg 
kommt es zu einem geringen Abstand der Wohnbebauung zur geplanten Nutzung, welche 
aber in diesem Bereich auf eine Bauhöhe von 20,0 m beschränkt ist.  

Es ist festzustellen, dass die geplanten Gebäude in den weiter entfernt liegenden Sied-
lungsbereichen nur an wenigen Stellen sichtbar sind und dort als sekundäre optische Wir-
kung in einer entfernter liegenden Landschaftskulisse in Erscheinung treten.  

Lediglich im östlichen Siedlungsbereich von Oberkirch mit der Koehlersiedlung kann von 
einer Beeinträchtigung des Ortsbildes durch die Sicht auf geplante Gebäude gesprochen 
werden. 

Berücksichtigung 

Die Staffelung der Gebäudehöhen vom zentralen Plangebiet, welches vom ca. 40 m ho-
hen Kraftwerk dominiert wird, zu den Randbereichen im Osten und Süden mit halbierten 
Gebäudehöhen sowie die grünordnerischen Maßnahmen (äußere Eingrünung mit hohen 
schlanken Bäumen zur exponierten Koehlersiedlung und dem südlichen Bereich hin) führt 
zu einer Verringerung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Das Landschaftsbild 
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erhält – zwar gemindert durch die grünordnerischen Maßnahmen – aufgrund der Lage der 
geplanten Nutzungen eine erhöhte örtliche Belastung. 

Kultur und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet befindet sich mit dem mittelalterlichen/frühneuzeitlichen Mühlkanal Appen-
weierer Straße/Stadtmattstraße (Liste der KD 9, ADAB ID 103275543) ein archäologi-
sches Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG: An der Erhaltung des Gewerbekanales besteht 
aus wissenschaftlichen und heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse. 

Weitere Kultur- und Sachgüter innerhalb des Plangebietes sind nicht vorhanden und wer-
den nicht beeinträchtigt. 

Berücksichtigung 

Der Oberkircher Gewerbekanal wird im Bereich des Plangebietes erhalten und gesichert. 
Es erfolgt eine nachrichtliche Übernahme in der Planzeichnung und in den Bebauungs-
vorschriften. 

4 ERGEBNISSE DER ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG 

Insbesondere wird auf den Abwägungsvorgang (Anregungen und Stellungnahmen mit Be-
schlussvorschlag zur Frühzeitigen Beteiligung und Offenlage) verwiesen.  

Stellungnahmen Art und Weise der Berücksichtigung 

Verkehrslärm Der Straßenbaulastträger wird über Lärmbelastungen an der 
Mühlbachbrücke informiert. Des Weiteren wird auf Geschwin-
digkeitsüberwachungen hingewirkt und die Lieferanten schrift-
lich auf die Belange der Anwohnerschaft hingewiesen. 

Zufahrtsvarianten Im Rahmen der Planung wurden verschiedenste Zufahrtsvari-
anten geprüft. Eine Zufahrt allein über die Straße „An der 
Rench“ ist aufgrund beengter Platzverhältnisse nicht möglich. 
Die gewählte Variante gewährleistet die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehres. 

Naherholung Der Erholungswert des Renchdammes wird als betroffener Be-
lang in der Abwägung berücksichtigt. Durch grünordnerische 
Maßnahmen wird das Plangebiet weitestgehend abgeschirmt 
und die Attraktivität des Dammweges erhalten. 

5 BEHÖRDENBETEILIGUNG 

Insbesondere wird auf den Abwägungsvorgang (Anregungen und Stellungnahmen mit Be-
schlussvorschlag zur Frühzeitigen Beteiligung und Offenlage) verwiesen.  

Stellungnahmen Art und Weise der Berücksichtigung 

Ausgleichsmaßnahmen Als Reaktion auf die von der Planung ausgelösten Ausgleichs-
defizite werden externe Kompensationsmaßnahmen außer-
halb des Plangebietes in Form einer Gewässerrenaturierungs-
maßnahme am Ramsbachwehr durchgeführt. Die Durchfüh-
rung ist vertraglich geregelt und generiert einen Überschuss an 
Ökopunkten, landwirtschaftliche Flächen werden nicht beein-
trächtigt oder die zuständige Landwirtschaftsbehörde frühzei-
tig beteiligt. 

Schallschutz Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wer-
den diverse schallschützende Maßnahmen festgesetzt, die die 
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benachbarte Wohnbebauung in der Koehlersiedlung vor anla-
genbedingte Immissionen schützen. Wesentliche Schallquel-
len der Anlage werden eingehaust und Schallschutzfenster 
eingebaut. Bei den geplanten Nutzungen innerhalb des Plan-
gebietes handelt es sich nicht um schutzbedürftige Nutzungen 
(Industrie und Gewerbe), dementsprechend werden alle ge-
sundheitsverträglichen Lärmpegel eingehalten. Zudem werden 
Betriebsleiterwohnungen innerhalb des Plangebietes ausge-
schlossen, sodass auch hierüber keine Beeinträchtigung von 
Menschen erfolgt. 

Hochwasservorsorge Innerhalb des Plangebietes werden geeignete Hochwasser-
vorsorgemaßnahmen, wie die geplante Erhöhung der Straßen-
lage „An der Rench“, getroffen. Aufgrund der Unzulässigkeit 
von Wohnnutzung sowie keiner dauerhaften Besetzung des 
Kraftwerks, sind mögliche Hochwasserschäden für den Men-
schen ausgeschlossen. Neue Heizölverbraucheranlagen sind 
nicht geplant, bestehende wurden oder werden nach dem 
Stand der Technik hochwassersicher nachgerüstet. Überflu-
tungsflächen wurden bereits nachrichtlich übernommen und 
dargestellt.  

Entwässerung In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde ein detail-
liertes Entwässerungskonzept eingestellt. Der Gestattungsver-
trag zur Einleitung des technisch vorbehandelten Abwassers 
wird zur gegebenen Zeit mit dem Land Baden-Württemberg 
geschlossen. 

Kulturdenkmal Der Oberkircher Gewerbekanal wird als Kulturdenkmal gem. 
§ 2 DSchG nachrichtlich übernommen, die Raumwirkung 
bleibt erhalten. 

Bahnflächen Die sich im Plangebiet befindliche Bahnanlage wird nachricht-
lich übernommen, ein Freistellungsauftrag ist nicht notwendig. 
Es wird darauf geachtet, dass weder die Substanz der Eisen-
bahnbetriebsanlagen noch der darauf stattfindende Eisen-
bahnverkehr gefährdet wird. 

Immissionsschutz Nach Umstellung auf einen anderen Brennstoff ist nicht mit un-
zulässiger Belastung zu rechnen. Weitere Immissionen ausge-
hend vom Eisenbahnbetrieb sind als ortsüblich hinzunehmen 
und in der Bebauungsvorschrift hinzuweisen. 

Gewässerrandstreifen Der Gewässerrandstreifen wird nachrichtlich in einer Breite 
von 5,0 m übernommen. Eine weitere natürliche Entwicklung 
ist nicht notwendig, da der Bestand der Erlen gesichert wird 
und diese durch weitere Maßnahmen beeinträchtigt werden 
könnten. Zuständig für die Pflege des Baumbestandes auf der 
Fläche im Eigentum der Firma Koehler bleibt aufgrund guter 
Ergebnisse diese selbst. 

6 PLANUNGSALTERNATIVEN 

Um die Umstellung auf einen nachhaltigen CO2-neutralen Rohstoff mit darauf ausgelegter 
Technik zu ermöglichen, wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Heizkraftwerk 
Koehler“ aufgestellt. Da sowohl das bisherige Heizkraftwerk als auch die Kaltreserve im 
Bestand umgebaut und mit einer CO2-neutralen Technik weiterbetrieben werden können, 
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ist die Suche eines anderen Standortes alternativlos, da andernorts die Hauptanlagen 
bzw. Hauptbaukörper erst errichtet werden müssten. Bei der vorliegenden Planung han-
delt es sich um eine effiziente und ressourcenschonende Umnutzung bereits bebauter 
und gewerblich bzw. industriell vorgeprägter Siedlungsbereiche. 

Folglich kann das geplante Vorhaben nur am vorliegenden Standort innerhalb des Plan-
gebietes realisiert werden, es existieren keine sinnvollen Planungsalternativen. 

 

 


